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Jahresbilanz zum 31. Dezember 2020

der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, Berlin

Aktivseite Passivseite

2019 2019

€ € € € € € €

1) Barreserve 1) Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

a) Kassenbestand 217.627,42  166.287,52  a) täglich fällig 10.165.595,45  10.165.595,45           5.799.182,47  

b) Guthaben bei der Deutschen Bundesbank 50.358.815,83          50.576.443,25          42.609.813,44          2) Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

2) Forderungen an Kreditinstitute a) andere Verbindlichkeiten

a) täglich fällig 232.049.630,39        109.526.001,17        aa) täglich fällig 60.843.339,14  71.203.353,81  

b) andere Forderungen - 232.049.630,39 - ab) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 62.553,00  60.905.892,14           5.031.218,20  

3) Forderungen an Kunden 2.244.167,95 4.795.820,72  darunter:

4) Handelsbestand 10.284.644,47 8.026.121,23  gegenüber Finanzdienstleistungsinstituten 0,00 € (Vj. 424,40 €) - 424,40  

5) Beteiligungen 124.999,00  124.999,00  3) Handelsbestand 4.859.714,59  3.974.636,55  

6) Immaterielle Anlagewerte 4) Sonstige Verbindlichkeiten 7.637.647,37  1.991.568,33  

a) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche 5) Rechnungsabgrenzungsposten 413,45  5.144,18  

Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie 6) Rückstellungen

Lizenzen an solchen Rechten und Werten 1.191.210,00  1.040.145,90  a)  Steuerrückstellungen 22.293.602,32  1.247.259,66  

7) Sachanlagen 1.394.311,00  1.317.949,77  b)  andere Rückstellungen 9.208.756,45  31.502.358,77           4.824.929,71  

8) Sonstige Vermögensgegenstände 3.537.991,15  1.406.187,20  7) Fonds für allgemeine Bankrisiken 49.844.040,73           28.164.018,70  

9) Rechnungsabgrenzungsposten 133.879,65  89.170,08  darunter: nach § 340e Abs. IV HGB 49.844.040,73 € (Vj. 28.164.018,70 €) 28.164.018,70  

10) Aktive latente Steuern 130.056,96  118.213,17  8) Eigenkapital

a)  Gezeichnetes Kapital 24.402.768,00        24.402.768,00  

eigene Aktien 5.153,00-   24.397.615,00  19.200,00-  

b)  Kapitalrücklage 5.151.056,24  4.447.789,41  

c)  Gewinnrücklagen

ca) gesetzliche Rücklage 1.516.343,22  1.516.343,22  

cb) Rücklage für Anteile an einem herrschenden Unternehmen 634.082,00  132.820,80  

cc) andere Gewinnrücklagen - - 

d)  Bilanzgewinn 105.052.574,86          136.751.671,32         16.498.876,16  

Summe der Aktiva 301.667.333,82        169.220.709,20        Summe der Passiva 301.667.333,82         169.220.709,20  

1. Eventualverbindlichkeiten

a) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen 55.258,00  55.258,00  

2020 2020



2019

€ € € €

1. Zinserträge aus

a) Kredit- und Geldmarktgeschäften  658.440,37  80.265,37 

a) abzügl.negative Zinsen aus Geldmarktgeschäften - 1.041.709,35 - 383.268,98 - 582.225,14

2. Zinsaufwendungen - 1.720.901,52 - 2.104.170,50 - 202.060,04

3. Laufende Erträge aus

a) Beteiligungen -  99.999,20 

4. Provisionserträge  2.985.071,34  1.836.368,92 

5. Provisionsaufwendungen - 452.315,13  2.532.756,21 - 334.565,53

6. Nettoertrag des Handelsbestands  260.577.040,69  63.359.515,85 

7. Sonstige betriebliche Erträge  5.724.087,14  4.013.365,22 

8. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen

a) Personalaufwand

aa) Löhne und Gehälter - 31.949.207,57 - 16.991.018,20

ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für 

ab) Altersversorgung und für Unterstützung - 2.355.211,06 - 34.304.418,63 - 1.732.285,27

darunter: für Altersversorgung 0,00 € (Vj. 0,00 €)

b) andere Verwaltungsaufwendungen - 48.141.777,27 - 82.446.195,90 - 20.203.806,48

9. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf immaterielle

9. Anlagewerte und Sachanlagen - 654.070,52 - 583.057,99

10. Sonstige betriebliche Aufwendungen - 1.483.464,78 - 1.650.343,30

11. Abschreibungen und Wertberichtungen auf 

11. Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie

11. Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft - - 145.700,00 

12. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und

12. bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung

12. von Rückstellungen im Kreditgeschäft  15.436,80  48.070,65 - 

13. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit  182.194.052,99  26.964.452,61 

14. Zuführungen zum Fonds für allgemeine Bankrisiken - 21.680.022,03 - 2.982.207,85

15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - 55.242.183,55 - 8.154.322,80

darunter: Aufwand aus latenten Steuern 11.843,79 € (Vj. 16.774,20 €)

16. Sonstige Steuern, soweit nicht unter Posten 10 ausgewiesen - -

17. Jahresüberschuss  105.271.847,41  15.827.921,96 

18. Gewinnvortrag  619.059,39  326.744,60 

19. Entnahmen aus Gewinnrücklagen

a) aus der Rücklage für Anteile an einem herrschenden Unternehmen - -  344.209,60 

20. Einstellungen in Gewinnrücklagen

a) in die Rücklage für Anteile an einem herrschenden Unternehmen - 501.261,20 - 501.261,20 - 

21. Verrechnung mit dem Unterschiedsbetrag aus dem Erwerb eigener Anteile - 611.867,16 - 337.070,74 - 

22. Bilanzgewinn  105.052.574,86  16.498.876,16 

2020

Gewinn- und Verlustrechnung

der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, Berlin

für die Zeit vom 01. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020



Kapitalflussrechnungen

für das Geschäftsjahr 2020

der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, Berlin

Posten 2020 2019

Jahresüberschuss 105.272 15.828 

+/-
Abschreibungen, Wertberichtigungen / Zuschreibungen auf 

Forderungen und Gegenstände des Anlagevermögens
654 584 

+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen 25.430 -2.922 

+/- Andere zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge 231.067 74.430 

-/+
Gewinn / Verlust aus der Veräußerung von Gegenständen des 

Anlagevermögens
2 0 

-/+ Sonstige Anpassungen (Saldo) -21.342 2.784 

Zwischensumme 341.083 90.704 

-/+ Zunahme / Abnahme der Forderungen an Kunden 2.552 47 

-/+ Zunahme / Abnahme der Handelsaktiva -199.144 -64.147 

-/+ Zunahme / Abnahme anderer Aktiva aus laufender Geschäftstätigkeit 184 -504 

+/-
Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber 

Kreditinstituten
-1.713 -1.515 

+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten gegenüber Kunden -15.329 5.915 

+/- Zunahme / Abnahme der Handelspassiva 885 767 

+/- Zunahme / Abnahme anderer Passiva aus laufender Geschäftstätigkeit -2.293 -5.462 

+/- Zinsaufwendungen / Zinserträge 2.104 704 

+/- Aufwendungen / Erträge aus außerordentlichen Posten 0 0 

+/- Ertragsteueraufwand / -ertrag 55.242 8.154 

+ Erhaltene Zinszahlungen und Dividendenzahlungen -383 202 

- gezahlte Zinsen -1.713 -190 

-/+ Ertragsteuerzahlungen -33.920 -11.671 

Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 147.555 23.004 

- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen -478 -314 

- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen -405 -23 

Cashflow aus der Investitionstätigkeit -883 -337 

+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen von Gesellschaftern 8.314 2.056 

- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an Gesellschafter -7.494 -1.949 

- Gezahlte Dividenden an Gesellschafter -16.320 -16.326 

Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit -15.500 -16.219 

Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds 131.172 6.448 

+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode 148.373 141.925 

= Finanzmittelfonds am Ende der Periode 279.545 148.373 

Angaben in TEUR



Eigenkapitalspiegel

für das Geschäftsjahr 2020

der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank

Gezeichnetes 

Kapital
Eigene Anteile

Summe 

gezeichnetes Kapital

Kapital zum 31.12.2018 24.402.768,00 €      23.896,00 €-  24.378.872,00 €      4.447.789,41 €        1.516.343,22 €        477.030,40 € 16.550.276,82 €      47.370.311,85 €      

Ausgabe Aktien - € - € 

Erwerb / Veräußerung eigener Aktien 4.696,00 € 4.696,00 € 102.221,10 € 106.917,10 € 

Einziehung eigener Aktien - € - € 

Einstellung in / Entnahme aus Rücklagen 344.209,60 €-  344.209,60 € - € 

gezahlte Dividenden - € 16.325.753,32 €-  16.325.753,32 €-  

übrige Veränderungen - € - € 

Jahresüberschuss - € 15.827.921,96 €      15.827.921,96 €      

Kapital zum 31.12.2019 24.402.768,00 €      19.200,00 €-  24.383.568,00 €      4.447.789,41 €        1.516.343,22 €        132.820,80 € 16.498.876,16 €      46.979.397,59 €      

Ausgabe Aktien - € - € 

Erwerb / Veräußerung eigener Aktien 14.047,00 € 14.047,00 € 703.266,83 € 102.932,97 € 820.246,80 € 

Einziehung eigener Aktien - € - € 

Einstellung in / Entnahme aus Rücklagen 501.261,20 € 501.261,20 €-  - € 

gezahlte Dividenden - € 16.319.820,48 €-  16.319.820,48 €-  

übrige Veränderungen - € - € 

Jahresüberschuss - € 105.271.847,41 €    105.271.847,41 €    

Kapital zum 31.12.2020 24.402.768,00 €      5.153,00 €-  24.397.615,00 €      5.151.056,24 €        1.516.343,22 €        634.082,00 € 105.052.574,86 €    136.751.671,32 €    

Bilanz-

gewinn
Summe

gesetzliche 

Gewinnrücklagen

Rücklagen für 

Anteile an einem 

herrschenden 

Unternehmen

Gezeichnetes Kapital

Kapitalrücklage
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An die Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, Berlin 

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, Berlin, – 

bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020, der Gewinn- und Verlustrechnung, der 

Kapitalflussrechnung und dem Eigenkapitalspiegel für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 

2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der 

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den 

Lagebericht der Tradegate AG Wertpapierhandelsbank, Berlin, für das Geschäftsjahr vom 

1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 

deutschen, für Kreditinstitute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und 

vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie 

ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 

31. Dezember 2020 und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der 

Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht 

in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 

Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 

zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen 

Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des 

Lageberichts geführt hat. 

 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in 

Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-Abschlussprüferverordnung (Nr. 537/2014; 

im Folgenden „EU-APrVO“) unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
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festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. 

Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt 

„Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 

Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem 

Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den europarechtlichen sowie den 

deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere 

sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. 

Darüber hinaus erklären wir gemäß Artikel 10 Abs. 2 Buchst. f) EU-APrVO, dass wir keine 

verbotenen Nichtprüfungsleistungen nach Artikel 5 Abs. 1 EU-APrVO erbracht haben. Wir 

sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 

geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 

Lagebericht zu dienen. 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte in der Prüfung des Jahresabschlusses 

Besonders wichtige Prüfungssachverhalte sind solche Sachverhalte, die nach unserem 

pflichtgemäßen Ermessen am bedeutsamsten in unserer Prüfung des Jahresabschlusses 

für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 waren. Diese 

Sachverhalte wurden im Zusammenhang mit unserer Prüfung des Jahresabschlusses als 

Ganzem und bei der Bildung unseres Prüfungsurteils hierzu berücksichtigt; wir geben kein 

gesondertes Prüfungsurteil zu diesen Sachverhalten ab. 

Aus unserer Sicht war folgender Sachverhalt am bedeutsamsten in unserer Prüfung: 

Bilanzierung der Handelsgeschäfte 

a. Relevanz für den Jahresabschluss 

Das wesentliche Geschäftsfeld und die Hauptertragsquelle der Tradegate AG 

Wertpapierhandelsbank ist die Spezialistentätigkeit/Market Making im börslichen und 

außerbörslichen Wertpapierhandel, dabei werden offene Wertpapierpositionen regelmäßig 

geschlossen.  

Dementsprechend prägt die laufende Handelsgeschäftstätigkeit den Nettoertrag des 

Handelsbestands in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie die aktiven und passiven 

Handelsbestände zum Bilanzstichtag. Die von der Gesellschaft gehandelten 

Finanzinstrumente werden zum Bilanzstichtag als aktive oder passive Handelsbestände 

zum beizulegenden Zeitwert abzüglich eines Risikoabschlags bilanziert. Den 

beizulegenden Zeitwert leitet die Gesellschaft regelmäßig unter Berücksichtigung  
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verfügbarer Marktdaten von Marktpreisen an aktiven Märkten ab. Der Risikoabschlag wird 

zum Bilanzstichtag aus dem auch für Risikomanagementzwecke verwendeten Value at 

Risk-Modell ermittelt. 

Da die Gesellschaft viele Finanzinstrumente in großem Umfang handelt, war es im Rahmen 

unserer Prüfung von besonderer Bedeutung, dass die wertbestimmenden Faktoren für die 

Bilanzierung der aktiven und passiven Handelsbestände sachgerecht abgeleitet und 

festgelegt wurden.  

b. Vorgehen in der Prüfung 

Zunächst haben wir die Angemessenheit und Wirksamkeit des relevanten internen 

Kontrollsystems der Gesellschaft zur bilanziellen Abbildung der 

Wertpapierhandelsgeschäfte im Jahresabschluss beurteilt. Dabei haben wir die 

Geschäftsorganisation der Gesellschaft zur IT-gestützten Abwicklung des 

Wertpapierhandelsgeschäfts und die im Prozess integrierten Kontrollen geprüft. 

Anschließend haben wir auf der Grundlage einer risikoorientiert vorgenommenen 

bewussten Auswahl die Bewertung ausgewählter Einzelfälle nachvollzogen. Dabei 

beurteilten wir die Angemessenheit der vom Vorstand der Tradegate AG 

Wertpapierhandelsbank angewandten Bewertungsmethoden und -annahmen sowie die 

Vertretbarkeit der angesetzten beizulegenden Zeitwerte sowie die vorgenommenen 

Risikoabschläge.  

c. Schlussfolgerungen 

Die von der Bank umgesetzte Methode zur Bilanzierung der Handelsgeschäfte entspricht 

den handelsrechtlichen Grundsätzen. Die Angaben der Gesellschaft zur Bilanzierung der 

Handelsgeschäfte sind in der Bilanz, in den Aktiv- und Passivposten zum Handelsbestand, 

in der Gewinn- und Verlustrechnung, im Nettohandelsergebnis sowie im Anhang unter den 

Erläuterungen der Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze zutreffend dargestellt.  

Sonstige Informationen 

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die 

sonstigen Informationen umfassen den Geschäftsbericht 2020, der uns nach dem Datum 

des Bestätigungsvermerks zur Verfügung gestellt wird.  

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erstrecken sich nicht 

auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil 

noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung hierzu ab. 
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Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die oben genannten 

sonstigen Informationen – sobald sie verfügbar sind – zu lesen und dabei zu würdigen, ob 

die sonstigen Informationen 

 wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zum Lagebericht oder zu 

unseren bei der Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder 

 anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den 

Jahresabschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, 

der den deutschen, für Kreditinstitute geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen 

wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 

der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 

Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen 

Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger 

Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses 

zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – 

falschen Darstellungen ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür 

verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit 

zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang 

mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber 

hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes 

der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche 

oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des 

Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt 

sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den 

deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der 

zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter 

verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig 

erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den 

anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um 

ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 
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Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses 

der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und 

des Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der 

Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten 

– falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von 

der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 

Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang 

steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der 

zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, 

der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass 

eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und der EU-APrVO unter Beachtung der vom 

Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets 

aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren 

und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, 

dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und 

Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 

Grundhaltung. Darüber hinaus 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder 

unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im 

Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese 

Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet 

sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass 

wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen 

höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, 

Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen 

bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können. 
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 gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses 

relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts 

relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, 

die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem 

Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft 

abzugeben. 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern 

angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den 

gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit 

zusammenhängenden Angaben. 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den 

gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der 

Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten 

Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit 

Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der 

Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen 

können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit 

besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen 

Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, 

falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu 

modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis 

zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. 

Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die 

Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann. 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des 

Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss 

die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der 

Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. 

 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 

Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der 

Gesellschaft. 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern 

dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis 

ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere 

die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde 
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gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte 

Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein 

eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den 

zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches 

unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den 

zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 

Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, 

einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer 

Prüfung feststellen. 

Wir geben gegenüber den für die Überwachung Verantwortlichen eine Erklärung ab, dass 

wir die relevanten Unabhängigkeitsanforderungen eingehalten haben, und erörtern mit 

ihnen alle Beziehungen und sonstigen Sachverhalte, von denen vernünftigerweise 

angenommen werden kann, dass sie sich auf unsere Unabhängigkeit auswirken, und die 

hierzu getroffenen Schutzmaßnahmen. 

Wir bestimmen von den Sachverhalten, die wir mit den für die Überwachung 

Verantwortlichen erörtert haben, diejenigen Sachverhalte, die in der Prüfung des 

Jahresabschlusses für den aktuellen Berichtszeitraum am bedeutsamsten waren und 

daher die besonders wichtigen Prüfungssachverhalte sind. Wir beschreiben diese 

Sachverhalte im Bestätigungsvermerk, es sei denn, Gesetze oder andere 

Rechtsvorschriften schließen die öffentliche Angabe des Sachverhalts aus. 
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_QZ\[KPIN\TQKPMV AZoN]VOMV e LMZ I][LZoKSTQKPMV [KPZQN\TQKPMV FMZMQVJIZ]VO&
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) AZWL8IN\7 JMOZoVLMV& 4I[ BMKP\$ LQM 5QVZMLM LMZ FMZRmPZ]VO OMT\MVL a]
UIKPMV$ JTMQJ\ ]VJMZoPZ\&

'&% 3OFYLUDLCD 1DPQHKKRLFDL EZO 9OZERLFP@REQOYFD

"'# iVLMZ\ LMZ 2]N\ZIOOMJMZ VIKP\ZmOTQKP LMV L]ZKP LMV GQZ\[KPIN\[XZoNMZ
OMXZoN\MV ]VL UQ\ MQVMU 3M[\m\QO]VO[^MZUMZS ^MZ[MPMVMV 2J[KPT][[ WLMZ
=IOMJMZQKP\$ LIZN MZ LQM[MV 3M[\m\QO]VO[^MZUMZS VQKP\ _MQ\MZ^MZ_MVLMV&

8I\ LMZ GQZ\[KPIN\[XZoNMZ MQVMV 3M[\m\QO]VO[^MZUMZS VQKP\ MZ\MQT\$ [W Q[\ MQV
8QV_MQ[ I]N LQM L]ZKP LMV GQZ\[KPIN\[XZoNMZ L]ZKPOMNoPZ\M AZoN]VO QU =IOM%
JMZQKP\ WLMZ IV IVLMZMZ NoZ LQM jNNMV\TQKPSMQ\ JM[\QUU\MZ C\MTTM V]Z UQ\ [KPZQN\%
TQKPMZ 5QV_QTTQO]VO LM[ GQZ\[KPIN\[XZoNMZ[ ]VL UQ\ LMU ^WV QPU OMVMPUQO\MV
GWZ\TI]\ a]Tm[[QO&

"(# GQLMZZ]N\ LMZ GQZ\[KPIN\[XZoNMZ LMV 3M[\m\QO]VO[^MZUMZS$ [W LIZN LMZ
3M[\m\QO]VO[^MZUMZS VQKP\ _MQ\MZ^MZ_MVLM\ _MZLMV& 8I\ LMZ 2]N\ZIOOMJMZ
LMV 3M[\m\QO]VO[^MZUMZS JMZMQ\[ ^MZ_MVLM\$ [W PI\ MZ I]N FMZTIVOMV LM[
GQZ\[KPIN\[XZoNMZ[ LMV GQLMZZ]N JMSIVV\a]OMJMV&

")# 4MZ 2]N\ZIOOMJMZ PI\ 2V[XZ]KP I]N NoVN 3MZQKP\[I][NMZ\QO]VOMV& GMQ\MZM
2][NMZ\QO]VOMV _MZLMV JM[WVLMZ[ QV BMKPV]VO OM[\MTT\&

''% 3OFYLUDLCD 1DPQHKKRLFDL EZO 5HJEDJDHPQRLF HL <QDRDOP@BGDL

"'# 4MZ GQZ\[KPIN\[XZoNMZ Q[\ JMZMKP\QO\$ [W_WPT JMQ LMZ 3MZI\]VO QV [\M]MZTQ%
KPMV 5QVaMTNZIOMV IT[ I]KP QU 6ITTM LMZ 4I]MZJMZI\]VO LQM ^WU 2]N\ZIOOMJMZ
OMVIVV\MV DI\[IKPMV$ QV[JM[WVLMZM HIPTMVIVOIJMV$ IT[ ZQKP\QO ]VL ^WTT[\mV%
LQO a]OZ]VLM a] TMOMV1 LQM[ OQT\ I]KP NoZ 3]KPNoPZ]VO[I]N\ZmOM& 5Z PI\ RMLWKP
LMV 2]N\ZIOOMJMZ I]N ^WV QPU NM[\OM[\MTT\M EVZQKP\QOSMQ\MV PQVa]_MQ[MV&

"(# 4MZ C\M]MZJMZI\]VO[I]N\ZIO ]UNI[[\ VQKP\ LQM a]Z GIPZ]VO ^WV 6ZQ[\MV
MZNWZLMZTQKPMV 8IVLT]VOMV$ M[ [MQ LMVV$ LI[[ LMZ GQZ\[KPIN\[XZoNMZ PQMZa]
I][LZoKSTQKP LMV 2]N\ZIO oJMZVWUUMV PI\& 9V LQM[MU 6ITT PI\ LMZ 2]N\ZIOOM%
JMZ LMU GQZ\[KPIN\[XZoNMZ ITTM NoZ LQM GIPZ]VO ^WV 6ZQ[\MV _M[MV\TQKPMV
EV\MZTIOMV$ QV[JM[WVLMZM C\M]MZJM[KPMQLM$ [W ZMKP\aMQ\QO ^WZa]TMOMV$ LI[[
LMU GQZ\[KPIN\[XZoNMZ MQVM IVOMUM[[MVM 3MIZJMQ\]VO[aMQ\ a]Z FMZNoO]VO
[\MP\&

")# >IVOMT[ MQVMZ IVLMZ_MQ\QOMV [KPZQN\TQKPMV FMZMQVJIZ]VO ]UNI[[\ LQM
TI]NMVLM C\M]MZJMZI\]VO NWTOMVLM$ QV LQM FMZ\ZIO[LI]MZ NITTMVLMV Dm\QOSMQ%
\MV0

@# 2][IZJMQ\]VO LMZ ;IPZM[[\M]MZMZSTmZ]VOMV NoZ LQM 5QVSWUUMV[\M]MZ$
<nZXMZ[KPIN\[\M]MZ ]VL 7M_MZJM[\M]MZ [W_QM LMZ FMZUnOMV[\M]MZMZSTm%
Z]VOMV$ ]VL a_IZ I]N 7Z]VL LMZ ^WU 2]N\ZIOOMJMZ ^WZa]TMOMVLMV ;IPZM[%
IJ[KPTo[[M ]VL [WV[\QOMZ NoZ LQM 3M[\M]MZ]VO MZNWZLMZTQKPMZ 2]N[\MTT]VOMV
]VL ?IKP_MQ[M

A# ?IKPXZoN]VO ^WV C\M]MZJM[KPMQLMV a] LMV ]V\MZ I# OMVIVV\MV C\M]MZV

B# FMZPIVLT]VOMV UQ\ LMV 6QVIVaJMPnZLMV QU H][IUUMVPIVO UQ\ LMV
]V\MZ I# ]VL J# OMVIVV\MV 5ZSTmZ]VOMV ]VL 3M[KPMQLMV

C# >Q\_QZS]VO JMQ 3M\ZQMJ[XZoN]VOMV ]VL 2][_MZ\]VO LMZ 5ZOMJVQ[[M ^WV
3M\ZQMJ[XZoN]VOMV PQV[QKP\TQKP LMZ ]V\MZ I# OMVIVV\MV C\M]MZV

D# >Q\_QZS]VO QV 5QV[XZ]KP[% ]VL 3M[KP_MZLM^MZNIPZMV PQV[QKP\TQKP LMZ
]V\MZ I# OMVIVV\MV C\M]MZV&

4MZ GQZ\[KPIN\[XZoNMZ JMZoKS[QKP\QO\ JMQ LMV ^WZOMVIVV\MV 2]NOIJMV LQM
_M[MV\TQKPM ^MZnNNMV\TQKP\M BMKP\[XZMKP]VO ]VL FMZ_IT\]VO[I]NNI[[]VO&

"*# 5ZPmT\ LMZ GQZ\[KPIN\[XZoNMZ NoZ LQM TI]NMVLM C\M]MZJMZI\]VO MQV AI]%
[KPITPWVWZIZ$ [W [QVL UIVOMT[ IVLMZ_MQ\QOMZ [KPZQN\TQKPMZ FMZMQVJIZ]VOMV LQM
]V\MZ 2J[& + 3]KP[\& L# ]VL M# OMVIVV\MV Dm\QOSMQ\MV OM[WVLMZ\ a] PWVWZQM%
ZMV&

"+# CWNMZV LMZ GQZ\[KPIN\[XZoNMZ I]KP C\M]MZJMZI\MZ Q[\ ]VL LQM C\M]MZJMZI%
\MZ^MZOo\]VO[^MZWZLV]VO NoZ LQM 3MUM[[]VO LMZ FMZOo\]VO IVa]_MVLMV Q[\$
SIVV MQVM PnPMZM WLMZ VQMLZQOMZM IT[ LQM OM[M\aTQKPM FMZOo\]VO QV DM`\NWZU
^MZMQVJIZ\ _MZLMV&

",# 4QM 3MIZJMQ\]VO JM[WVLMZMZ 5QVaMTNZIOMV LMZ 5QVSWUUMV[\M]MZ$ <nZXMZ%
[KPIN\[\M]MZ$ 7M_MZJM[\M]MZ$ 5QVPMQ\[JM_MZ\]VO ]VL FMZUnOMV[\M]MZ [W_QM
ITTMZ 6ZIOMV LMZ EU[I\a[\M]MZ$ =WPV[\M]MZ$ [WV[\QOMV C\M]MZV ]VL 2JOIJMV
MZNWTO\ I]N 7Z]VL MQVM[ JM[WVLMZMV 2]N\ZIO[& 4QM[ OQT\ I]KP NoZ

@# LQM 3MIZJMQ\]VO MQVUITQO IVNITTMVLMZ C\M]MZIVOMTMOMVPMQ\MV$ a&3& I]N
LMU 7MJQM\ LMZ 5ZJ[KPIN\[\M]MZ$ <IXQ\IT^MZSMPZ[\M]MZ$ 7Z]VLMZ_MZJ[\M]MZ$

A# LQM >Q\_QZS]VO ]VL FMZ\ZM\]VO QV FMZNIPZMV ^WZ LMV 7MZQKP\MV LMZ 6Q%
VIVa% ]VL LMZ FMZ_IT\]VO[OMZQKP\[JIZSMQ\ [W_QM QV C\M]MZ[\ZIN[IKPMV$

B# LQM JMZI\MVLM ]VL O]\IKP\TQKPM Dm\QOSMQ\ QU H][IUUMVPIVO UQ\ EU%
_IVLT]VOMV$ <IXQ\ITMZPnP]VO ]VL %PMZIJ[M\a]VO$ CIVQMZ]VO$ 5QV\ZQ\\ ]VL
2][[KPMQLMV MQVM[ 7M[MTT[KPIN\MZ[$ 3M\ZQMJ[^MZm]lMZ]VO$ =QY]QLI\QWV ]VL
LMZOTMQKPMV ]VL

C# LQM EV\MZ[\o\a]VO JMQ LMZ 5ZNoTT]VO ^WV 2VaMQOM% ]VL 4WS]UMV\I\QWV[%
XNTQKP\MV&

"-# CW_MQ\ I]KP LQM 2][IZJMQ\]VO LMZ EU[I\a[\M]MZRIPZM[MZSTmZ]VO IT[
a][m\aTQKPM Dm\QOSMQ\ oJMZVWUUMV _QZL$ OMPnZ\ LIa] VQKP\ LQM kJMZXZoN]VO
M\_IQOMZ JM[WVLMZMZ J]KPUmlQOMZ FWZI][[M\a]VOMV [W_QM LQM 6ZIOM$ WJ ITTM
QV 3M\ZIKP\ SWUUMVLMV ]U[I\a[\M]MZZMKP\TQKPMV FMZOoV[\QO]VOMV _IPZOM%
VWUUMV _WZLMV [QVL& 5QVM 7M_mPZ NoZ LQM ^WTT[\mVLQOM 5ZNI[[]VO LMZ EV\MZ%
TIOMV a]Z 7MT\MVLUIKP]VO LM[ FWZ[\M]MZIJa]O[ _QZL VQKP\ oJMZVWUUMV&

'(% 3JDIQOMLHPBGD 7MKKRLHI@QHML

4QM <WUU]VQSI\QWV a_Q[KPMV LMU GQZ\[KPIN\[XZoNMZ ]VL LMU 2]N\ZIOOMJMZ
SIVV I]KP XMZ 5%>IQT MZNWTOMV& CW_MQ\ LMZ 2]N\ZIOOMJMZ MQVM <WUU]VQSI\QWV
XMZ 5%>IQT VQKP\ _oV[KP\ WLMZ JM[WVLMZM CQKPMZPMQ\[IVNWZLMZ]VOMV [\MTT\$ _QM
M\_I LQM FMZ[KPTo[[MT]VO ^WV 5%>IQT[$ _QZL LMZ 2]N\ZIOOMJMZ LMV GQZ\%
[KPIN\[XZoNMZ MV\[XZMKPMVL QV DM`\NWZU QVNWZUQMZMV&

')% >DOFZQRLF

"'# 4MZ GQZ\[KPIN\[XZoNMZ PI\ VMJMV [MQVMZ 7MJoPZMV% WLMZ 8WVWZIZNWZLMZ]VO
2V[XZ]KP I]N 5Z[\I\\]VO [MQVMZ 2][TIOMV1 LQM EU[I\a[\M]MZ _QZL a][m\aTQKP
JMZMKPVM\& 5Z SIVV IVOMUM[[MVM FWZ[KPo[[M I]N FMZOo\]VO ]VL 2][TIOMV%
MZ[I\a ^MZTIVOMV ]VL LQM 2][TQMNMZ]VO [MQVMZ =MQ[\]VO ^WV LMZ ^WTTMV 3MNZQM%
LQO]VO [MQVMZ 2V[XZoKPM IJPmVOQO UIKPMV& >MPZMZM 2]N\ZIOOMJMZ PIN\MV IT[
7M[IU\[KP]TLVMZ&

"(# 9[\ LMZ 2]N\ZIOOMJMZ SMQV FMZJZI]KPMZ$ [W Q[\ MQVM 2]NZMKPV]VO OMOMV
6WZLMZ]VOMV LM[ GQZ\[KPIN\[XZoNMZ[ I]N FMZOo\]VO ]VL 2][TIOMVMZ[I\a V]Z
UQ\ ]VJM[\ZQ\\MVMV WLMZ ZMKP\[SZmN\QO NM[\OM[\MTT\MV 6WZLMZ]VOMV a]Tm[[QO&

'*% <QODHQPBGJHBGQRLFDL

4MZ GQZ\[KPIN\[XZoNMZ Q[\ VQKP\ JMZMQ\$ IV C\ZMQ\JMQTMO]VO[^MZNIPZMV ^WZ MQVMZ
FMZJZI]KPMZ[KPTQKP\]VO[[\MTTM QU CQVVM LM[ g * LM[ FMZJZI]KPMZ[\ZMQ\JMQTM%
O]VO[OM[M\aM[ \MQTa]VMPUMV&

'+% 0LURTDLCDLCDP ;DBGQ

6oZ LMV 2]N\ZIO$ [MQVM 4]ZKPNoPZ]VO ]VL LQM [QKP PQMZI][ MZOMJMVLMV 2V%
[XZoKPM OQT\ V]Z LM]\[KPM[ BMKP\&

Nk|gp|kgtv hþt0Nkegpugf vq< Fqjo Uejokfv Lcpmc Tgxkukqp wpf Vtgwjcpf CI Yktvuejchvurtþhwpiuigugnnuejchv ~ 553;754 ~ 2;;
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